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Vertrag zum Forderungseinzug  

zwischen: 

 

 

Dr. Krieg & Kollegen 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Judenpfad 37 • 50996 Köln 

 

 

 

 

Ansprechpartner: Herr Roman Henrichs 

 

Telefon: 02236 / 384 39 - 0 
 

E-Mail: info@krieg-rechtsanwalt.de 

 

Nachfolgend „Krieg-Inkasso“ 

und: 
 

Firma:  
 

Ansprechpartner  
 

Straße:  
 

PLZ/Ort:   
 

 

E-Mail:  
 

 

Ust-ID:  
 

Kontakt:  
 

Telefon:  
 

 

Nachfolgend „Auftraggeber“ 

 

Präambel 

 

Der Auftraggeber beauftragt Krieg-Inkasso mit der Beitreibung seiner fälligen, angemahnten, inländischen Forderungen 

über 50 EUR durch einzelne Inkassoaufträge. 

 

Krieg-Inkasso arbeitet zusammen mit der Proaktiv Inkasso GmbH. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass 

diese als Erfüllungsgehilfin eingesetzt werden darf. 

 

Krieg-Inkasso bleibt es vorbehalten die Übernahme einzelner Verfahren abzulehnen.  

 

§ 1 Inkassoaufträge 

 

Krieg-Inkasso berechnet keine Jahresgebühren, keine Akten- und Einrichtungsgebühren. 

 

Zur Berechnung kommen bei unstreitigen Forderungen nur verauslagte Barauslagen (z.B. Gerichtskosten, 

Gerichtsvollzieherkosten und Auskunftskosten, soweit diese anfallen) und eine einmalige Pauschale von 29,00 EUR zzgl. 

MwSt. für eine erfolglose Beitreibung der Forderungen. Ab einer Übernahme von 50 Forderungen entfällt die 

Kostenpauschale in Höhe von 29,00 €. Bei erfolgreicher Beitreibung unstreitiger Forderungen fallen keinerlei Kosten an. 

 

Eine Beitreibung gilt insbesondere als erfolglos, wenn der Schuldner die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat, 

insolvent ist oder seine Gesellschaft aufgelöst hat. Ferner gilt dies, wenn der Schuldner unbekannt oder ins Ausland 

verzogen ist oder seine Bonität gemäß Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG einen Index von 6,0 aufweist. 

Diese Forderungen werden in der Langzeitüberwachung weiter bearbeitet. 

 

Der Auftraggeber tritt den Anspruch auf Ersatz des Verzugsschadens, insbesondere Honorarforderungen gegen den 

jeweiligen Schuldner, an Krieg-Inkasso ab. Krieg-Inkasso nimmt die Abtretung an. Zieht der Auftraggeber den 

Inkassoauftrag vor Abschluss des Verfahrens zurück, werden die üblichen Gebühren nach Maßgabe des RVG berechnet. 

Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber trotz Aufforderung seiner Mitwirkungspflicht (z.B. durch Übergabe von Unterlagen, 

Ausgleich von Barauslagen) nicht genügt, oder die Forderung nicht ordnungsgemäß angemahnt oder unbegründet ist. 

 

Eingehende Gelder werden zunächst auf die Inkassokosten angerechnet. Ausgeschüttet wird die Hauptforderung nach 

erfolgreichem Abschluss des Verfahrens in der Höhe, in der sie eingetrieben wurde, unter Beachtung der steuerlichen 

Vorschriften. 
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Ein Inkassoverfahren wird streitig, wenn der Schuldner gerichtlich Einwendungen gegen die Forderungen erhebt. Die 

Gebührenerhebung erfolgt dann nach den gesetzlichen Vorschriften. 

 

§ 2 Titulierte Forderungen 

 

Der Einzug bereits bei Übergabe titulierter Forderungen oder solche mit Auslandsbezug unterfallen einer gesonderten 

Vereinbarung. Sollte eine solche nicht geschlossen sein, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

 

§ 3 Vollmacht 

 

Krieg-Inkasso macht sämtliche Außenstände, also auch die ihr abgetretenen Forderungen, im sog. stillen Verfahren für 

den Auftraggeber geltend. Der Auftraggeber erteilt Krieg-Inkasso Vollmacht zur Einziehung der übergebenen 

Forderungen. Er ist verpflichtet, auf Verlangen eine diesbezügliche Vollmachtsurkunde zu unterzeichnen und an Krieg-

Inkasso zu übersenden. 

 

§ 4 Sonstiges 

 

Gerichtstand und Erfüllungsort ist Köln. Die Parteien vereinbaren Schriftform. Auch die Abbedingung der Schriftform 

erfordert Schriftform. 

 

 

Ich bin damit einverstanden, Informationen und Angebote über Leistungen von Krieg-Inkasso per E-Mail zu erhalten.  

(Ihre Daten werden ausschließlich zur Vertragsabwicklung gespeichert, aber nicht an Dritte herausgegeben, soweit  

dies nicht durch den Vertragszweck erforderlich ist.)   

 

 

 

 

      

 

Einzugsermächtigung 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE02ZZZ00001010479 

 

SEPA-Lastschriftmandat 

 

Hiermit ermächtige ich Krieg-Inkasso widerruflich, fällige Rechnungsbeträge aus diesem Vertrag und 

Vertragsergänzungen zu Lasten des folgenden Geschäftskontos mittels Lastschrift einzuziehen. 

 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Kreditinstitut:  
 

IBAN  

BIC  
 

 
 
 

Datum/Unterschrift/Stempel Auftraggeber: 

 

Datum/Unterschrift/Stempel Krieg-Inkasso: Datum/Unterschrift/Stempel Auftraggeber: 


